Schriftliche Prüfung: Arbeitsvertragsrecht SS 2006 (27.7.2006)

(Prof. Gabriela Riemer-Kafka)

Sachverhalt

Chefarzt Dr. Messerli ist seit 2002 Chirurg an der Klinik Welldorf. Auf Grund seiner Kenntnisse hat er grossen Zulauf und arbeitet durchschnittlich 12 Stunden im Tag. Im März 2004 misslingt ihm eine Operation und der Patient erleidet einen bleibenden schweren Schaden. Nach dem Publikwerden dieses Vorfalls in den Medien melden sich viele Patienten von ihren bevorstehenden Operationen ab. Dr. Messerli ist seit dem Vorfall arbeitsunfähig.

Die Klinikdirektion leitet eine Untersuchung gegen Dr. Messerli ein und findet heraus, dass die anlässlich seiner Bewerbung von ihm eingereichten Zeugnisse und Urkunden nicht seiner wirklichen Ausbildung entsprechen und er überhaupt kein Spezialarzt Chirurgie FMH ist. Die Klinik entlässt Dr. Messerli mit sofortiger Wirkung und stellt folgende Ansprüche an ihn:

a.
Rückerstattung der Lohnfortzahlungen wegen Arbeitsunfähigkeit im Betrag von Fr. 78'000.-, da kein Arbeitsvertrag vorliegt

b.
Schadenersatz wegen entgangenen Einnahmen auf Grund von Art. 97 ff. OR

c.
Schadenersatz wegen Rufschädigung auf Grund von Art. 328 OR

d.
Schadenersatz wegen unnötiger Kosten für Inserate.

Dr. Messerli seinerseits macht folgende Ansprüche geltend:

a.
Lohnfortzahlung wegen Arbeitsunfähigkeit auf Grund von Art. 324a OR

b.
Abgeltung von 1’600 Überstunden (80 Wochen à 20 Überstunden) zu einem Stundenansatz von Fr. 180.-

c. Schadenersatz wegen ungerechtfertigter fristloser Entlassung gemäss Art. 337 OR.

Klären Sie bitte ab, ob die geltend gemachten Ansprüche seitens der Klinik und seitens Dr. Messerli zu Recht bestehen oder nicht und begründen Sie Ihre Antwort.

